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1. Allgemeines 
Unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen 
sind integrierender Bestandteil jedes zwischen uns und 
unseren Kunden abgeschlossenen Vertrages. 
Einkaufsbedingungen des Käufers verpflichten uns 
auch dann nicht, wenn wir ihnen nicht ausdrücklich 
widersprochen haben. 

2. Verwendung 
Die von uns beziehungsweise unseren Vertretungen 
gelieferten Erzeugnisse sind ausschliesslich zur 
eigenen Verwendung bestimmt und dürfen nicht 
weiterverkauft werden. Ausnahmen hiervon bedürfen 
unseres ausdrücklichen Einverständnisses. 

3. Bestellungen / Vertragsabschluss 
Die Mindest-Bestellmenge beträgt 100 kg. Ausnahms-
weise können kleinere Mengen mit einem Zuschlag 
von EUR 80 / CHF 120 bestellt werden. Mit der 
Bestellung erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte 
Ware erwerben zu wollen. Zum Vertragsabschluss 
bedarf es der Auftragsbestätigung, die schriftlich oder 
durch Leistungserbringung entsprechend der 
Bestellung erfolgt. 

4. Lieferungen 
Massgebend für unsere Berechnungen sind die von 
uns vor Versand festgestellten Masse und Gewichte. 
Teillieferungen sind zulässig. Die vereinbarte Liefer-
menge darf wie folgt über- oder unterschritten werden, 
ohne dass der Kunde hieraus Ansprüche geltend 
machen kann. 
Bestellmenge bis 500 kg +/– 10 % 
Bestellmenge über 500 kg +/– 05 % 
Bei Sonderanfertigungen bleiben besondere Verein-
barungen vorbehalten. 

5. Versand 
Für den Versand gelten die Regelungen gemäss Inco-
terms (letzte Ausgabe). Bei frachtfreier Lieferung 
wählen wir Versandweg und Versandart. Wünscht der 
Kunde einen anderen Versandweg oder eine andere 
Versandart und wird dem entsprochen, so gehen bei 
vereinbarter frachtfreier Lieferung allfällige Mehrkosten 
gegenüber der von uns gewählten Versandmöglichkeit 
zu seinen Lasten. Krieg, Betriebsstörungen, Verkehrs-
störungen, Verfügungen von hoher Hand und Fälle 
höherer Gewalt sowie Streiks und Aussperrungen, 
Mangel an Rohstoffen und Arbeitskräften, die die Her-
stellung und den Versand verhindern, befreien für die 
Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von 
der Verpflichtung zur Lieferung oder berechtigen uns – 
auch teilweise – zum Rücktritt vom Vertrag, ohne dass 
dem Käufer Schadenersatzansprüche zustehen. 

6. Preise 
Die Lieferungen werden zu den vereinbarten Preisen 
berechnet. Bei frachtfreien Lieferungen gehen allfällige 
Erhöhungen der Frachtsätze zu Lasten des Käufers. 
Allfällige Verwertungskosten von Einwegverpackungen 

sind in den Preisen nicht eingerechnet und werden im 
Bedarfsfall dem Käufer zusätzlich in Rechnung ge-
stellt. 

7. Preisvorbehalt 
Ändern sich die unseren Preisen zugrunde liegenden 
Kostenfaktoren, so können Preisanpassungen vorge-
nommen werden. 

8. Zahlung 
Die Fakturen sind innert 30 Tagen zahlbar; im übrigen 
sind die mit dem Käufer vereinbarten, allenfalls be-
sonderen Zahlungsbedingungen massgebend. Die mit 
dem Zahlungsvorgang verbundenen Spesen und 
Unkosten gehen zu Lasten des Käufers. 

9. Zahlungsverzug 
Bei Zahlungsverzug können sämtliche Ansprüche aus 
der Geschäftsverbindung sofort fällig gestellt werden. 
Ferner können wir bankübliche Verzinsungen berech-
nen. Als solche gelten diejenigen Zinsen, die für Han-
delskredite bezahlt werden müssen. Die Verrechnung 
einer Gegenforderung mit unserer Forderung an den 
Käufer ist unzulässig. Bestehen begründete Zweifel an 
der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Käu-
fers, sind wir – unbeschadet unserer sonstigen 
Rechte – befugt, für noch nicht durchgeführte Liefe-
rungen Vorauszahlungen zu verlangen. 

10. Eigentumsvorbehalt 
Die Rotoflex AG bleibt Eigentümerin ihrer gesamten 
Lieferungen, bis sie die Zahlungen gemäss Vertrag 
vollständig erhalten hat. Der Besteller wird die gelie-
ferten Gegenstände auf seine Kosten während der 
Dauer des Eigentumsvorbehalts instandhalten. Er wird 
ferner alle Massnahmen treffen, damit der Eigentums-
anspruch der Rotoflex AG weder beeinträchtigt noch 
aufgehoben wird. 

11. Technische Merkblätter 
Der Käufer verpflichtet sich, von den ihm abgegebenen 
technischen Merkblättern Kenntnis zu nehmen und die 
dort festgehaltenen Empfehlungen zu befolgen. 

12. Mängelrügen 
Der Käufer ist gehalten, die gelieferte Ware auf die 
Beschaffenheit und Eignung für den vorgesehenen 
Einsatzzweck unter den entsprechenden Produktions-
bedingungen unbedingt zu prüfen. Wird die Prüfung 
unterlassen, nicht im gebotenen Umfang durchgeführt 
oder werden erkennbare Mängel uns nicht unverzüg-
lich gemeldet, spätestens jedoch innert 14 Tagen nach 
Eingang der Ware, so gilt die Ware hinsichtlich solcher 
Mängel als genehmigt. Nicht erkennbare Mängel 
gelten als genehmigt, wenn sie uns nicht sofort nach 
ihrer Entdeckung, spätestens aber vor Ablauf eines 
Jahres nach Versand der Ware, angezeigt werden. 
Beanstandungen sind schriftlich zu erheben, unter der 
Angabe der Rechnungs- und Chargennummer. 
Beanstandete Ware darf nur mit unserem 
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ausdrücklichen Einverständnis zurückgesandt werden. 
Eine ordnungsgemäss angebrachte und berechtigte 
Mängelrüge verpflichtet uns, unter angemessener 
Berücksichtigung der Interessen des Käufers, zu 
Preisnachlass, Nachbesserung oder Umtausch der 
Ware, gegebenenfalls deren Rücknahme unter Rück-
erstattung des Kaufpreises. Als Höchstbetrag des 
Schadenersatzes gilt grundsätzlich der Kaufpreis für 
die vom Käufer verbrauchte Menge des beanstandeten 
Produktes, unter Ausschluss von Folgeschäden. 

13. Produktegarantie 
Die Rotoflex AG kann prinzipiell keine Garantien dafür 
übernehmen, dass ihre Produkte geeignet sind für 
einen vorgesehenen Einsatzzweck. Sie garantiert nur, 
dass bestimmte physikalische und chemische Eigen-
schaften ihrer Produkte (siehe Punkt 2) zum Zeitpunkt 
der Lieferung im Rahmen der branchenüblichen tech-
nischen Messgenauigkeit übereinstimmen mit den 
Eigenschaften eines vereinbarten Standards, zum Bei-
spiel einer Musterlieferung. Eine Garantie gilt nur für 
solche Eigenschaften, die sich aus der Rezeptur erge-
ben, und deshalb von der Rotoflex AG beeinflusst 
werden können: zum Beispiel die Konstanz der 
Rezeptur selbst, die Viskosität, der Feststoffgehalt, die 
optischen Eigenschaften wie Farbton, Transparenz, 
Glanz usw. Sie gilt dagegen nicht für Eigenschaften, 
die ausserhalb unserer Kontrolle liegen, zum Beispiel 
für die Haftung, die von der Zusammensetzung und 
der Vorbehandlung des Druckträgers mitbeeinflusst 
wird. Wenn von der Rotoflex AG eine weiterreichende 
Garantie übernommen werden soll, dann müssen 
besondere Vereinbarungen getroffen werden. Haltbar-
keit: siehe separates Informationsblatt. 

14. Haftung 
Ansprüche des Käufers auf Ersatz eines Schadens, 
der auf Lieferverzug oder leichter fahrlässiger Verlet-
zung unserer vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten 
beruht, sind ausgeschlossen. 

15. Verpackung / Leihgebinde 
Besondere Abmachungen vorbehalten, wird Einweg-
verpackung nicht zurückgenommen. Soweit der Käufer 
sie für eigene Zwecke wiederverwendbar hält, hat er 
vor ihrem weiteren Einsatz unseren Firmennamen und 
die Firmenzeichen sowie die Warenbezeichnung zu 
entfernen oder unkenntlich zu machen. Beschädigte 
Leihgebinde werden unter Verrechnung der Kosten 
repariert oder ersetzt. 

 

 

 

16. Ausschluss weiterer Haftung der  
Rotoflex AG 

Alle Fälle von Vertragsverletzungen und deren 
Rechtsfragen sowie Ansprüche des Bestellers, gleich-
gültig aus welchem Rechtsgrund sie gestellt werden, 
sind in diesen Bedingungen abschliessend geregelt. 
Insbesondere sind alle nicht ausdrücklich genannten 
Ansprüche auf Schadenersatz, Minderung, Aufhebung 
des Vertrages oder Rücktritt vom Vertrag ausge-
schlossen. In keinem Fall bestehen Ansprüche des 
Bestellers auf Ersatz von Schäden, die nicht am Lie-
fergegenstand selbst entstanden sind wie namentlich 
Produktionsausfall, Nutzungsverluste, Verlust von 
Aufträgen, entgangener Gewinn sowie von anderen 
mittelbaren oder unmittelbaren Schäden. Dieser Haf-
tungsausschluss gilt nicht für rechtswidrige Absicht 
oder grobe Fahrlässigkeit der Rotoflex AG, jedoch gilt 
er für rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit 
von Hilfspersonen. Im übrigen gilt dieser Haftungsaus-
schluss nicht, soweit ihm zwingendes Recht entge-
gensteht. 

17. Gerichtsstand und anwendbares Recht 
Gerichtsstand für den Besteller und die Rotoflex AG ist 
der Sitz der Rotoflex AG. Die Rotoflex AG ist jedoch 
berechtigt, den Besteller an dessen Sitz zu belangen. 
Das Rechtsverhältnis untersteht dem materiellen 
schweizerischen Recht. 
 

 
 
Rotoflex AG 
Lebernstrasse 40 
2540 Grenchen 
Switzerland 

Tel.: +41 32 644 27 70 
Fax: +41 32 644 27 80 

E-Mail: info@rotoflex.ch 
Internet: www.rotoflex.ch 
 
 

 

http://www.rotoflex.ch/

